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81 -
Verhandlnngsgegenstânde

für dic Versammlung des schweiz, Forstvcrcins in
Freiburg im Sommer 1857.

1) Welches sind die bei der Forstkulturgesetzgebung eines

Landes hauptsächlich zu berücksichtigenden Gegenstände, und
in wie weit darf sich die Competcnz einer Regierung erstrecken,

um den Privatwaldbcsitzer in der Ausübung der Forstwirth-
schast zn beaufsichtigen.

2) Welcher Controlle sollen, in Betracht der durch unvorsich-
tige AbHolzung im Hochgebirge entstandenen Ucbelstände,
die Waldungen der großen Flußthäler, unterstellt sein, um
die möglichste Ausbreitung des Schadens, welche durch die

Gewässer verursacht werden, zu verhindern.
3) Welches sind die geeignetsten Mittel um die Erdrutsche

und Steinmuhren in Gebirgswaldungen zu verhindern,
deren ErPositionen die AbHolzung nach der Bewegung
räthlich erscheinen läßt, und wie sind solche Bezirke in
einem Wirthschastsplan am zweckmäßigsten einzureihen.

4) Welches Verfahren der forstlichen Taration und Betriebs-
regulirung ist für die Gcmeinds- und Corporationswal-
düngen anzuempfehlen, und welches sind für ein abgekürz-
tes Verfahren die unerläßlichen Erfordernisse.

5) Mittheilungen interessanter Ereignisse und Beobachtungen
im Gebiete des gestimmten Forstwesens.

6) Ist das absolute Verbot des Weidgangs in Gemeindswäl-
dern der Ebene, vom national-ökonomischen Standpunkt
aus gerechtfertigt?
Von den vorliegenden Themata ist Nr. 4 schon mehrmals

auf den Traktanden erschienen, allein in Betracht daß die Be-
triebsrcgulirung der Gemeindewälder im Kt Freiburg, in diesem

Jahr ihren Anfang genommen haben, möchte eine Besprechung
dieses Gegenstandes wesentlich fruchtbringend für die Techniker
und selbst für das größere Publikum in hiesigem Kanton sein.

Für das Comite des schweiz. Forstvereins pro 1857

Der Präsident: A. v. Greyerz, Forstinspektor.
Der Aktuar: Element, Forstinspektor.
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